
 
 

   

 

 Bezeichnung: 

 

Betriebsanweisung Nutzung Kehrmaschinen 
- handbetrieben - 

Nr.: A – DD01 

Ausgabe: 03-2024 

Seite: 01 

Bereich: AB, BO Arbeitsmittel:  handbetriebene Kehrmaschine 

Freigabe (Unterschrift): Tätigkeit: staubarme Reinigung Arbeitsplätze, Verkehrsflächen etc. 

Kehrmaschine, handbetrieben 

1. Anwendungsbereich 

 • Die Betriebsanweisung gilt für Reinigen mit handbetriebenen Kehrmaschinen.  

2. Gefahren für Mensch und Umwelt 

 
 

• Kippgefahr Schiebebügel bei Lagerung, Transport 
• Schnittgefahr und Staubgefahr bei Entleerung Kehrgutbehälter 
• Staubgefahr und Brandgefahr bei Borstenaufrichtung mit Warmluft 
• Verätzungs- u./o. Reizgefahr bei Verwendung Reinigungsmittel 

 

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 

 

 
 
 

• Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten! 
• Persönliche Schutzausrüstung anlegen: (siehe Seite 6 Betriebsanleitung) 

- festes Schuhwerk 
- enganliegende Kleidung 
- Staubschutzmaske 
- feste Schutzhandschuhe 

• Lagern des Gerätes: Kippgefahr Schiebebügel (siehe S. 9) 
• Transport:  

- bei Handtransport zeigen Tellerbesen vom Körper weg (siehe Seite 9) 
- Ladungssicherung beachten → Spanngurte nutzen auf Ladeflächen 

• Bedienung:   
- Entleerung Kehrgutbehälter → Schnittgefahr (Scherben etc.) → Handschuhe! (S. 11) 
- Einatmen gesundheitsgefährdender Staub (Trockenbau-, Maurer) → Maske nutzen! 

• Wartung / Reinigung:  
- Schnittgefahr und Gefahr Einatmen von Staub durch Kehrgut,  
- Gefahr durch Reinigungsmittel → Reizung, Verätzung Atemwege / Haut  
- Augen- und Hautkontakt vermeiden (S. 14) 
- Brandgefahr, wenn Borsten mit Warmluftgebläse aufgerichtet werden! (S. 15) 

• Ausserbetriebnahme:  
- Kippgefahr Schiebebügel (siehe Seiten 9 und 16) 

 
 

4. Verhalten bei Störungen 

 • Bei Störungen Arbeiten einstellen und BL/AB verständigen.  

5. Erste Hilfe 

 

• Ersthelfer heranziehen - Notruf: 112,  
Unfall melden. 

• Durchgeführte Erste – Hilfe – Leistungen immer im Verbandsbuch eintragen. 
 

6. Instandhaltung 

 

• Instandhaltung nur von qualifizierten und beauftragten Personen durchführen (lassen). 

• Nach Instandhaltung sind die Schutzeinrichtungen zu überprüfen. 

• Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten. 

• Regelmäßige Prüfungen (mechanisch) durch befähigte Personen.  

• Reparaturen dürfen nur von beauftragten Personen durchgeführt werden. 

 



 
 

   

 
 


